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Merkblatt zum Betriebspraktikum für  
Schüler/-innen, Eltern und Betriebe 
 
Bestimmungen der Verordnung für Berufliche 
Orientierung in Schulen (VOBO) vom 17. Juli 2018 
mit Änderung vom 18. Juni 2020 (GVBl. S. 402) 
Betriebspraktika werden gemäß der o. g. Verordnung 
durchgeführt. Nachfolgend wird sie in Auszügen 
wiedergegeben: 
 
Ziele (§ 17) 
(1) Durch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
Unternehmen oder Betrieben sollen den Schülerinnen 
und Schülern aller Schulformen Möglichkeiten gegeben 
werden, exemplarische Einsichten in das Arbeits-, 
Berufs- und Wirtschaftsleben zu erhalten. Eigene 
Erfahrungen der betrieblichen Praxis, Gespräche mit 
Betriebsangehörigen und Erkundungen des betrieb-
lichen Umfeldes vermitteln den Schülerinnen und 
Schülern wichtige Erkenntnisse für ihre berufliche 
Orientierung und fördern den Einstieg in die Berufs-
ausbildung und Berufstätigkeit. 
(2) Durch Betriebserkundungen und Betriebspraktika 
sollen die Schülerinnen und Schüler 
1. die Berufs- und Arbeitswelt am spezifischen Arbeits-
platz erfahren, Einblicke in Arbeitstechniken erhalten 
und sich mit typischen Arbeitsabläufen vertraut machen, 
2. Kenntnisse und Fertigkeiten in der Praxis anwenden 
und an der Realität messen, 
3. Kenntnisse über die Realität der Berufsausübung im 
betrieblichen Sozialgefüge erwerben, 
4. Einblicke in wirtschaftliche und technische 
Zusammenhänge gewinnen und Unternehmen oder 
Betriebe als Feld sozialer und ökonomischer 
Beziehungen erfahren, 
5. für berufliche und schulische Ausbildung motiviert 
werden, 
6. Erfahrungen sammeln, um Orientierungen auf 
traditionell geschlechtsspezifisch besetzte Berufe 
aufzulösen. 
(3) Orte für Betriebserkundungen und Betriebspraktika 
sind neben Wirtschaftsunternehmen und Betrieben auch 
die öffentliche Verwaltung und soziale Einrichtungen. 
Für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung können es auch 
Lernwerkstätten sein  
(4) Die Betriebspraktika begründen weder ein Aus-
bildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis. Eine 
Aufwandsentschädigung wird Schülerinnen und 
Schülern, die ein Betriebspraktikum nach § 21 Abs. 1 
absolvieren, nicht gezahlt. 
 
Vor- und Nachbereitung (§ 20) 
(1) Die Vor- und Nachbereitung des Betriebspraktikums 
erfolgen im Unterricht. 
(2) Über die Tätigkeiten im Betriebspraktikum sind durch 
die Schülerinnen und Schüler Berichte anzufertigen und 
den Schulen vorzulegen. 
(3) Die mit der Leitung und Durchführung des Betriebs-
praktikums beauftragte Lehrkraft unterrichtet die 
Schülerinnen und Schüler über allgemeine Regeln für 
die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in den 
Unternehmen und Betrieben. Die Sicherheitsunterwei-
sung für den jeweiligen Praktikumsplatz erfolgt durch 
den Praktikumsbetrieb. 
 
Organisation und Durchführung (§§ 22, 23, 24) 
§ 22 (3) Die beauftragten Lehrkräfte besuchen die 

 

Schülerinnen und Schüler am Praktikumsort, mindes-
tens einmal bei Blockpraktika oder regelmäßig, wenn 
das Praktikum in Form von betrieblichen Lerntagen 
durchgeführt wird.  
(6) Die beauftragte Lehrkraft sorgt vor dem Betriebs-
praktikum frühzeitig auf einem Elternabend für die 
Information der Eltern. Im Rahmen des Elternabends 
werden die Ziele und die Organisation des Betriebs-
praktikums, Datenschutzbestimmungen, Fragen des 
Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutzes sowie 
arbeitsrechtliche Bestimmungen erläutert. 
 
§ 23 (1) Die Schülerinnen und Schüler wählen 
Praktikumsbetriebe, bevorzugt Ausbildungsbetriebe, 
und nennen diese rechtzeitig den Schulen. 
Die Praktikumsbetriebe sollen so ausgewählt werden, 
dass die angestrebten vorgenannten Ziele des 
Betriebspraktikums erreicht werden können. 
(3) Die Praktikumsbetriebe sind so auszuwählen, dass 
sie für die Schülerinnen und Schüler vom Wohnsitz oder 
von der Schule aus zumutbar zu erreichen sind und eine 
schulische Betreuung sichergestellt werden kann. Über 
die Genehmigung weiter entfernt liegender Praktikums-
betriebe entscheidet die Schulleiterin oder der Schul-
leiter. Dabei ist individuell zu berücksichtigen, ob die 
Wahl des jeweiligen Praktikumsbetriebs vor dem 
Hintergrund der Ziele des Betriebspraktikums nach § 17 
begründet ist. Fallen Beförderungskosten für weiter 
entfernt liegende Praktikumsbetriebe an, so ist eine 
vorherige Abstimmung zwischen der Schule und dem 
Schulträger erforderlich. 
(4) Die Unternehmen oder Betriebe nennen den Schulen 
verantwortliche Personen zur Betreuung der Schülerin-
nen und Schüler und gewährleisten die Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Die Schulleiterin/Der Schulleiter beauftragt 
schriftlich die nach Satz 1 benannten verantwortlichen 
Personen mit der Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler. 
 
§ 24 (1) Die Betriebspraktika sind während der 
Unterrichtszeit durchzuführen. 
(3) Die Schülerinnen und Schüler unterliegen für die 
Dauer des Betriebspraktikums dem Weisungsrecht 
des Betriebspersonals. 
(4) Die Schule vermerkt die Teilnahme an 
Betriebspraktika im anschließenden Zeugnis unter 
Bemerkungen. 
(6) Betriebspraktika gelten als regelmäßiger lehrplan-
mäßiger Unterricht im Sinne des § 161 Abs. 2 Satz 1 
des Schulgesetzes. 
 
Datenschutz (§ 28) 
(1) Erhalten die Schülerinnen und Schüler während 
eines Betriebspraktikums in privaten oder öffentlichen 
Einrichtungen (z. B. Polizeiverwaltung, Banken und 
Sparkassen, freie Berufe, Personalabteilungen, Bereiche 
mit Aufgaben der Kundenbetreuung, Krankenhäuser, 
Pflegeheime oder sonstige soziale Einrichtungen sowie 
Entwicklungsabteilungen) Kenntnisse über personen-
bezogene Daten oder über firmenspezifische Daten, wie 
z. B. technische Konzepte, Prozesse oder Patente, ist 
das geltende Datenschutzrecht anzuwenden und die 
Wahrung aller Betriebsgeheimnisse sicherzustellen.  
(2) Die Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des 
Betriebspraktikums vom Unternehmen oder Betrieb über 
die an ihrem Arbeitsplatz zu bearbeitenden Daten zu 
belehren und zur ausdrücklichen Verschwiegenheit zu 
verpflichten.
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Versicherungs- und Unfallschutz (§ 27) 
(1) Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebs-
praktikum, einer Betriebserkundung oder einem Projekt 
im Sinne dieses Erlasses teilnehmen, sind nach § 2 Abs. 
1 Nr. 8 b des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VII) 
– Gesetzliche Unfallversicherung – in der jeweils 
geltenden Fassung gesetzlich unfallversichert. 
Unfallversicherungsschutz im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an Schülerfirmen nach § 16 Abs. 1 besteht 
nur für Projekte und Einrichtungen im organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Schule, bei denen Rechts-
wirkungen im Verhältnis zu Dritten von untergeordneter 
Bedeutung sind. 
(2) Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebs-
praktikum oder einer Betriebserkundung im Sinne dieser 
Verordnung teilnehmen, sind vom Land Hessen gegen 
Ansprüche aus der Haftpflichtversicherung versichert. 
Nicht versichert sind Schülerinnen und Schüler der 
Berufsschule während der dualen Berufsausbildung 
nach § 39 Abs. 2 Satz 1 des Schulgesetzes. 
Falls Erziehungsberechtigte eine private Haftpflicht-
versicherung abgeschlossen haben, geht diese vor. 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
Schäden, die durch Inbetriebnahme eines Kraftfahr-
zeuges an diesem selbst, an dessen Ladung oder durch 
das Fahrzeug entstehen. Im Rahmen des Betriebs-
praktikums ist es verboten, ein Kraftfahrzeug zu führen. 
Satz 4 und 5 gelten auch für Luftfahrzeuge. Wird eine 
Tätigkeit in einem wegen besonderer Gefährdung 
grundsätzlich ausgeschlossenen Umfeld unerlaubt oder 
eigenmächtig ausgeführt, besteht kein Versicherungs-
schutz. 
(3) Die Leitung und die Durchführung von Betriebs-
praktika, Betriebserkundungen oder Projekten sind für 
die nach § 22 Abs. 2 beauftragten Personen als Dienste 
im Sinne des § 36 des Hessischen Beamtenversor-
gungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 312), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2017 (GVBl. 
S. 114), oder als Tätigkeiten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 
1 oder Nr. 10 Buchstabe a oder Abs. 2 SGB VII 
versichert. Für Schäden, die durch Pflichtverletzungen 
von Lehrkräften oder Betreuern im Betrieb verursacht 
werden, haftet das Land Hessen nach Artikel 34 des 
Grundgesetzes in Verbindung mit § 839 des BGB. 
 
Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
(JArbSchG) und des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
Betriebspraktika sind einem Berufsausbildungsverhältnis 
ähnlich. Es finden daher die Bestimmungen des Geset-
zes zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG) in 
der jeweils geltenden Fassung und des jeweiligen 
Unfallversicherungsträgers entsprechende Anwendung. 
Soweit hier Stunden angesprochen sind, handelt es sich 
um Zeitstunden zu 60 Minuten. 
• Kind im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist, 
wer noch nicht 15 Jahre alt ist. Jugendliche/Jugendlicher 
im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist, wer 15, 
aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Jugendliche, die der 
Vollzeitschulpflicht unterliegen, gelten als Kinder im 
Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes. 
• Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 
15. Lebensjahres (Mittelstufe) dürfen bis zu 7 Stunden 
täglich und 35 Stunden wöchentlich nur mit leichten und 
für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden (§ 5 u. 
§ 7 JArbSchG). Die Vorschriften der §§ 8 – 46 
JArbSchG sind entsprechend anzuwenden; dabei kom-
men die Vorschriften über die Berufsschule, Prüfungen 
und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen, Urlaub 
und Ausnahmen in besonderen Fällen (§ 10, § 19 und  
§ 21 JArbSchG) nicht in Betracht. 
• Die Arbeitszeit liegt Montag bis Freitag in der Zeit 
zwischen 6 Uhr und 20 Uhr (§ 14 Abs. 1).

Dabei gelten folgende Ausnahmen:  
1. Jugendliche über 16 Jahre dürfen (§ 14 Abs. 2 
JArbSchG) a) im Gaststätten- und Schaustellergewerbe 
bis 22 Uhr; b) in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr; 
c) in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr; d) in 
Bäckereien u. Konditoreien ab 5 Uhr beschäftigt werden. 
2. Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 
4 Uhr beschäftigt werden (§ 14 Abs. 3 JArbSchG). 
• In den in § 16 Abs. 2 JArbSchG aufgeführten 
Ausnahmefällen (z. B. Krankenanstalten und Heime, 
Verkaufsstellen, Bäckereien, Friseurbetriebe, Landwirt-
schaft, Gaststätten) können Schülerinnen und Schüler, 
die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, auch 
an Samstagen tätig sein. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 
in keinem Fall mehr als 8 Stunden. 
• Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum 
Ende der täglichen Beschäftigung ohne Ruhepausen. 
• Den Schülerinnen und Schülern müssen mindestens 
die nach § 11 Jugendarbeitsschutzgesetz vorgesehenen 
Ruhepausen gewährt werden. Danach sind bei einer 
Arbeitszeit von 4,5 Stunden eine oder mehrere im 
Voraus feststehende Ruhepausen von angemessener 
Dauer einzulegen.  
Bei einer Arbeitszeit von 4,5 bis 6 Stunden müssen sie 
mindestens 30 Minuten, bei einer Arbeitszeit von mehr 
als 6 Stunden mindestens 60 Minuten betragen. Als 
Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von 
mindestens 15 Minuten (§ 11 Abs. 1 JArbSchG). 
Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher 
Lage gewährt werden, frühestens eine Stunde nach 
Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der 
Arbeitszeit (§ 11 Abs. 2 JArbSchG).  
• Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzu- 
rechnung der Ruhepausen. Die Schichtzeit darf bei  
den Schülerinnen und Schülern 10 Stunden nicht über-
schreiten (§ 12 JArbSchG).  
• Die Vorschriften über die gesundheitliche Betreuung 
(§§ 32 - 46 IfSG) finden keine Anwendung, weil ein 
Block des Schülerpraktikums oder einer berufsorien-
tierenden Maßnahme nur den kurzen Zeitraum von in 
der Regel maximal 15 Arbeitstagen umfasst.  
• Vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit in einer 
Gemeinschaftseinrichtung (Kinderkrippe, Kindertages-
stätte, Hort, Schule oder sonstige Bildungseinrichtung, 
Heim, Ferienlager oder ähnliche Einrichtung) ist es 
erforderlich, dass der Praktikumsbetrieb eine Belehrung 
über die gesundheitlichen Anforderungen entsprechend 
§ 35 des IfSG durchführt. Teilnehmende an Maßnahmen 
zur Berufsorientierung müssen die gesundheitlichen 
Anforderungen des § 34 IfSG erfüllen. Hinsichtlich der 
gesundheitlichen Anforderungen gelten besondere 
Vorschriften für Schülerinnen und Schüler, die eine 
Tätigkeit i. S. des § 42 IfSG (Herstellen, Behandeln und 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln sowie Tätigkeiten in 
Küchen und Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen) 
aufnehmen wollen oder die in Gemeinschaftseinrich-
tungen i. S. des § 33 IfSG (Einrichtungen, in denen 
überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche  
betreut werden) arbeiten wollen. Einzelheiten hierzu 
sind dem IfSG und den dazu ergangenen Ausführungs-
bestimmungen sowie den in mehreren Sprachen 
vorliegenden Merkblättern zu entnehmen.  
• Bei einer Beschäftigung in einer Klinik oder sonstigen 
Einrichtung des Gesundheitswesens dürfen Schülerin-
nen/Schüler nicht mit Personen in Berührung kommen, 
durch die sie in ihrer Gesundheit gefährdet würden.  
• Auf die besonderen Beschäftigungseinschränkungen 
und - verbote bei der Beschäftigung mit gefährlichen 
Arbeiten im Sinne des § 22 JArbSchG wird hingewiesen. 
Ausnahmen von diesen Beschäftigungsverboten sind im 
Rahmen der Berufsorientierung nicht zulässig. 

Stand 16.01.2019 


